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Das Kreisarchiv des 
Neckar-Odenwald-Kreises 

1. EINRICHTUNG 

Der Neckar-Odenwald-Kreis richtete im 
Oktober 1999 ein eigenes Archiv ein. Mit dem 
Aufbau des Kreisarchivs, das organisatorisch 
zum Fachbereich Kreisentwicklung des Land-
ratsamtes in Mosbach gehört, endete die „archiv-
lose" Zeit des Kreises. Es konnte damit begon-
nen werden, die archivwürdigen Unterlagen der 
unteren staatlichen Verwaltungsbehörde sowie 
der kommunalen Selbstverwaltung aus der Zen-
tralregistratur und den Sachgebietsregistratu-
ren des Landratsamtes in das nahe Kreisarchiv 
zu überführen statt wie bisher in das bis dato 
zuständige Generallandesarchiv in Karlsruhe. 

Zeitgleich mit dem Beginn des Archivauf-
baus wurde Diplom-Archivar (FH) Alexander 
Rantasa als Kreisarchivar eingestellt. Als Fach-
archivar mit Marburger Ausbildung übernahm 
er die Leitung des neuen Kreisarchivs. Zwei Mit-
arbeiterinnen in Vollzeit bzw. Teilzeit sind eben-
falls im Archiv beschäftigt. 

Für die Unterbringung des Kreisarchivs 
mussten zunächst die vorgesehenen Räume im 
Untergeschoss von Gebäude III des Landrats-
amtes in Mosbach gemäß archivfachlicher 
Anforderungen 1 umgebaut werden. Da es sich 
um ehemalige Büros handelte, wurden für die 
zukünftigen Magazinräume nachträglich einge-
zogene Trennwände herausgenommen. Die das 
gesamte Gebäude durchziehenden Stahlstützen 
in den beiden größeren Magazinräumen konn-
ten allerdings aus statischen Gründen nicht 
entfernt werden, so dass eine arbeitstechnisch 
sinnvolle Installation einer Rollregalanlage 
nicht möglich war. Die Aufnahmekapazität der 
stattdessen eingebauten hochwertigen Stand-
regale beträgt ca. 870 lfd. Meter, die sich auf 
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insgesamt vier Magazinräume verteilen. Für 
Karten, Bilder, Pläne, Plakate usw. wurden 
Planschränke angeschafft, die eine sachgerech-
te Aufbewahrung dieses großformatigen 
Archiv- und Sammlungsgutes erlauben. 

Auf die richtige Lagerung des Archivguts 
wird besonderer Wert gelegt. Jeder Magazin-
raum ist mit einem Thermohygrometer aus-
gestattet. Raumtemperatur sowie Luftfeuchtig-
keit werden regelmäßig kontrolliert. Außerdem 
kann zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung 
optimaler Klimawerte über die Fenster der 
Magazinräume, die zum Schutz gegen Ein-
bruch vergittert wurden, tagsüber gezielt ge-
lüftet werden. 

Die zwei Eingänge des Archivs wurden so 
eingerichtet, dass immer eine Zugangskontrolle 
möglich ist. Der Flurbereich des Archivs ist vom 
übrigen Treppenhaus des Gebäudes baulich 
getrennt worden. Dennoch sind die Archivräu-
me auch im Gebäude selbst über eine Tür zu 
erreichen. Über den für Archivbenutzer vorge-
sehenen zweiten Eingang mit Rampe - außer-
halb des Gebäudes - kann das Archiv auch 
größere Mengen Schriftgut aufnehmen. Bevor 
man in das Innere des Archivs gelangt, ist eine 
Anmeldung über eine Sprechanlage notwendig. 

Sowohl die Archivbibliothek als Teil des 
Kreisarchivs als auch die neu formierte Verwal-
tungsbibliothek, die vom Kreisarchiv mitverwal-
tet wird, sind überwiegend im Flurbereich vor 
den abschließbaren Magazinräumen aufgestellt 
und für Benutzer frei zugänglich. Beide Biblio-
theken sind aus der alten Verwaltungsbiblio-
thek hervorgegangen, die bis zur Einrichtung 
des Kreisarchivs vom Haupt- und Personalamt 
betreut wurde. Die Archivbibliothek mit vorwie-
gend regional- und ortsgeschichtlicher Litera-
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tur wurde aus der ehemaligen Verwaltungsbi-
bliothek herausgelöst. Eine Überarbeitung 
des ohnehin unübersichtlich gewordenen 
systematischen und alphabetischen Katalogs 
und des Signaturschemas wurde dadurch not-
wendig. Außerdem befand sich in der übernom-
menen Bibliothek ein nicht unerheblicher 
Anteil an versprengtem Archiv- und Samm-
lungsgut. 

Insgesamt bieten die Bibliotheksregale im 
Kreisarchiv für ca. 240 lfd. Meter Gesetz- und 
Amtsblätter, Entscheidungssammlungen und 
Statistiken sowie der Fachliteratur aus allen 
Verwaltungszweigen Platz. 

Die Arbeitsplätze des Archivpersonals wur-
den von Anfang an mit EDV ausgestattet. Für 
die Erschließung der Archivbestände steht dem 
Kreisarchivar ein modernes Verzeichnungspro-
gramm zur Verfügung. Mit dessen Hilfe können 
Archivalien schnell recherchiert und von 
erschlossenen Beständen Findbücher ausge-
druckt werden. 

Für Archivbenutzer stehen Arbeitsplätze in 
den beiden Büros des Archivpersonals zur Ver-
fügung sowie für reine Literaturstudien auch 
im Bibliotheksbereich. Für die Benutzung von 
mikroverfilmtem Archivgut wurde außerdem 
ein Readerprinter angeschafft. 

2. AUFGABEN 

Die Aufgaben des Kreisarchivs ergeben sich 
aus der vom Kreistag am 5. Juli 2000 beschlos-
senen Archivordnung des Neckar-Odenwald-
Kreises2. In § 2 der Archivordnung heißt es: 
,,Das Archiv hat die Aufgabe, alle in der Verwal-
tung angefallenen Unterlagen, die zur Aufgaben-
erfüllung nicht mehr ständig benötigt werden, 
zu überprüfen und solche von bleibendem Wert 
mit den entsprechenden Amtsdrucksachen zu 
verwahren, zu erhalten, zu erschließen sowie 
allgemein nutzbar zu machen". Der Begriff 
,,Unterlagen" umfasst das aus der Verwaltungs-
tätigkeit organisch erwachsene Schriftgut, das 
nach der Bewertung durch den Kreisarchivar 
provenienzgerecht zu Archivbeständen formiert 
und für die Benutzung archivisch erschlossen 
und bereitgestellt wird. Auch elektronisch gene-
rierte und gespeicherte Unterlagen fallen da-
runter, soweit sie aus dem Verwaltungshandeln 
des Landratsamtes entstanden sind. Eng 

verbunden mit der archivarischen Aufgabe der 
Bewertung und Übernahme von Verwaltungs-
schriftgut der Kreisverwaltung ist die im Vor-
feld anzusiedelnde Beteiligung bei allen 
grundsätzlichen Fragen zur Schriftgutver-
waltung, insbesondere beim Aussonderungs-
verfahren. 

Außerdem soll das Kreisarchiv die für die 
Geschichte und Gegenwart des Neckar-Oden-
wald-Kreises bedeutsamen Dokumentationsun-
terlagen sammeln, d. h. jegliche Art von Bro-
schüren, Drucksachen, Karten, Plänen, Bild-, 
Film- und Tonmaterialien sowie andere Daten-
träger mit Bezug zum Neckar-Odenwald-Kreis. 
Sie ergänzen das in das Archiv übernommene 
Verwaltungsschriftgut oder können es im Falle 
von Verlusten durch Katastrophenfälle oder 
durch frühere unkontrollierte Ausscheidungen 
bis zu einem gewissen Grad ersetzen. Ebenfalls 
unter dem Aspekt der Ergänzungs- bzw. 
Ersatzüberlieferung zu sehen ist die in der 
Archivordnung verankerte Möglichkeit, frem-
des Archivgut aufzunehmen. So können z. B. 
schriftliche Nachlässe von bedeutenden Persön-
lichkeiten des öffentlichen Lebens im Neckar-
Odenwald-Kreis dem Kreisarchiv in Form einer 
Schenkung oder als Leihgabe mit Deposital-
vertrag übergeben werden. 

Die Unterhaltung der bereits oben erwähn-
ten Archivbibliothek gehört ebenfalls zum Auf-
gabenkanon des Kreisarchivs. Sie ist ein unver-
zichtbares Hilfsmittel sowohl für den Archivbe-
nutzer bei der Bearbeitung eines historischen 
Themas als auch für den Archivar bei der 
Erschließung des Archivguts. In der Regel wird 
der Benutzer zunächst die zu seinem Thema 
vorhandene Literatur studieren, bevor er das 
Archivgut gewinnbringend nutzen und in den 
historischen Kontext einordnen kann. Die 
Archivbibliothek des Kreisarchivs umfasst 
neben regional- und ortsgeschichtlicher Litera-
tur auch Gesetz- und Amtsblätter, Entschei-
dungssammlungen und Statistiken, die vor 
1952 herausgegeben wurden und nicht mehr 
ständig für die tägliche Verwaltungsarbeit 
benötigt werden. Dazu zählt das zwischen 1803 
und 1806 ausgegebene kurbadische Regie-
rungsblatt, das ab 1807 als großherzoglich 
badisches Regierungsblatt erschienen ist, und 
dessen Nachfolger ab 1871, das Regierungs-
und Verordnungsblatt für das Großherzogtum 



Außenansicht des Kreisarchivs 

Baden bzw. ab 1918 das badische Regierungs-
und Verordnungsblatt. 

In § 3 der Archivordnung ist dem Kreis-
archiv die Förderung der Erforschung und 
Kenntnis der Kreis- und Heimatgeschichte auf-
getragen worden. Dies geschieht z. B. durch die 
Beratung der Archivbenutzer oder die Unter-
stützung der Kreisverwaltung bei einschlägigen 
Fragen. Ganz allgemein zählt dazu die archi-
vische Öffentlichkeitsarbeit. Das Kreisarchiv 
nutzte denn auch den ersten, bundesweit ver-
anstalteten „Tag der Archive" des Verbands 
deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. am 
19. Mai 2001, um sich der Öffentlichkeit als 
neue Einrichtung des Landratsamtes vorzustel-
len. Während der angebotenen Führungen 
durch das Archivmagazin konnten sich die 
Besucher über die Aufgaben und Arbeitsweisen 
der Archive im allgemeinen und ihres Kreis-
archivs im besonderen informieren. Die in den 
Archivräumen präsentierte Plakatausstellung 
„Bewahren und Nutzen" des Arbeitskreises 
Archive im Rhein-Neckar-Dreieck e. V. verdeut-
lichte das Gesagte dann nochmals visuell. 

390 

Photo: Autor 

Anhand von ausgesuchten Archivalien wurde 
erläutert, welches Archivgut im Kreisarchiv zu 
finden ist und wie es benutzt werden kann. 
Nach Ende der Führungen konnten sich die 
Besucher außerdem in einer kleinen Photoaus-
stellung von den Phasen der Einrichtung und 
Ausstattung des Archivs einen Eindruck ver-
schaffen. 

Eine weitere wichtige Aufgabe des Kreis-
archivs ist die kommunale Archivpflege. Sie ist 
nicht explizit in der Archivordnung genannt, da 
sie subsidiären Charakter hat. In der Geschich-
te der Kreisarchive in Baden-Württemberg 
spielt die Beratung und Betreuung von Stadt-
und Gemeindearchiven, die nicht hauptamtlich 
verwaltet werden, dennoch eine bedeutende 
Rolle. Die kommunale Archivpflege erwies sich 
und erweist sich bis heute als „treibendes Ele-
ment zur Bildung selbständiger Kreisarchive"3

, 

wenn auch im Einzelfall in unterschiedlicher 
Gewichtung. 

Die kommunale Archivlandschaft im 
Neckar-Odenwald-Kreis stellt sich gegenwärtig 
wie folgt dar: Von den 27 Städten und Gemein-



den haben lediglich die zwei größten Städte 
Mosbach und Buchen hauptamtlich besetzte 
Archive. Daneben werden die Archive der im 
südwestlichen Teil des Landkreises gelegenen 
Gemeinden Aglasterhausen, Neckarzimmern, 
Neunkirchen, Schwarzach und Waldbrunn im 
Rahmen eines Archivverbunds vom Stadtarchiv 
Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) verwaltet. In 
den anderen Städten und Gemeinden im 
Neckar-Odenwald-Kreis werden die Archive teils 
neben- oder ehrenamtlich, teils von ABM-Kräf-
ten betreut. Das Kreisarchiv konnte in diesen 
Kommunen in einigen Fällen bereits fachliche 
Hilfestellung leisten, so z. B. bei der Einrich-
tung und Ausstattung neuer Archivräume, 
beim Übernahmeverfahren von archivwürdigem 
Schriftgut, bei Fragen zur Ordnung und Ver-
zeichnung des Archivguts und zur Durch-
führung konservierender Maßnahmen. 

3. KREISGESCHICHTLICHER 
ABRISS 

Das Gebiet des Neckar-Odenwald-Kreises 
stand bis zur territorialen Neuordnung 
Deutschlands an der Wende zum 19. Jahrhun-
dert im wesentlichen unter der Landeshoheit 
der Kurpfalz, des Kurfürstentums Mainz und 
des Hochstifts Würzburg. Daneben gab es noch 
kleinere fürstliche und reichsritterschaftliche 
Besitzungen. Nach der Zerschlagung der Kur-
pfalz und der Säkularisierung geistlicher Terri-
torien im Zusammenhang mit dem Reichsdepu-
tationshauptschluss von 1803 veränderte sich 
das Machtgefüge grundlegend. Während das 
Haus Baden zusammen mit der Kurwürde die 
bis dato zum kurpfälzischen Kernland zählen-
den Gebiete um Mannheim und Heidelberg 
unter seine Landeshoheit bringen und in Folge 
dessen seine Grenze weiter nach Norden ver-
schieben konnte, fielen die ehemals kurmainzi-
schen und würzburgischen Territorien und das 
pfälzische Oberamt Mosbach an den leiningen-
schen Fürsten als Ersatz für seine linksrheini-
schen Gebietsverluste. Die Rheinbundakte und 
das Ende des Alten Reiches, das mit der Nie-
derlegung der Reichskrone durch Franz II. am 
6. August 1806 endgültig besiegelt war, brachte 
dem nun zum Großherzogtum erhobenen 
Baden weitere territoriale Gewinne. Durch die 
Mediatisierung der kleineren Fürsten und der 

Reichsritter wurde das badische Territorium im 
Norden arrondiert und schließlich zu einem 
zusammenhängenden Flächenstaat geformt. 
Der größte Gebietszuwachs kam durch die 
Einverleibung des kurzlebigen Fürstentums 
Leiningen zustande. 

Die verwaltungsmäßige Vereinheitlichung 
solcher nach Herkunft, nach konfessioneller 
Zugehörigkeit und nach rechtlicher Tradition 
unterschiedlichen Gebiete stellte für das junge 
Großherzogtum eine große Herausforderung 
dar. So verwundert es nicht, dass in der ersten 
Dekade des 19. Jahrhunderts mehrere Modelle 
zur Neuorganisation der Verwaltungsgliede-
rung des badischen Staates erprobt wurden. 
Ein wichtiger Markstein war die von Freiherr 
Sigismund von Reitzenstein (1766-1847) erson-
nene zentralistische Neuordnung nach franzö-
sischem Vorbild im Jahre 1809. Das badische 
Territorium wurde in zehn unmittelbar der 
Regierung in Karlsruhe unterstehende Kreise 
nach rein geographischen Gesichtspunkten 
gegliedert. Den Kreisen nachgeordnet waren 
die ebenfalls ab 1809 eingerichteten landes-
und standesherrlichen Bezirksämter. Das 
Gebiet des heutigen Neckar-Odenwald-Kreises 
teilten sich der Odenwälder Kreis und der Main-
und Tauberkreis. Der Odenwälder Kreis 
bestand jedoch nur kurze Zeit. Als Baden die 
ehemals fürstlich leiningenschen Ämter Amor-
bach und Miltenberg 1810 an Hessen abtrat, 
wurde das verbleibende, badische Gebiet des 
Odenwälder Kreises zwischen dem Neckarkreis 
und dem Main- und Tauber-Kreis aufgeteilt. 
1813 schließlich wurden die bisher den media-
tisierten Fürsten und Freiherren weiterhin 
gewährten grund- und standesherrlichen Rech-
te in Justiz-, Kriminal- und Verwaltungssachen 
aufgehoben. Lediglich das Haus Leiningen 
konnte in einer kurzen Episode zwischen 1840 
und 1849 nochmals standesherrliche Rechte 
wahrnehmen. Das hatte zur Folge, dass es in 
dieser Zeit ein fürstlich leiningensches Amt 
Mosbach und ein großherzogliches Amt 
Neudenau zu Mosbach gab. 
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Doch zurück zu den Veränderungen im Jahr 
1813. Unterhalb der Kreise wurden als Zwi-
scheninstanz Kriminalämter eingerichtet, wel-
chen wiederum die für die Verwaltung und 
Untergerichtsbarkeit zuständigen Bezirksämter 
unterstellt waren. Folgende Kriminal- und 
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Bezirksämter hatten Anteil am 
heutigen Gebiet des Neckar-
Odenwald-Kreises: Im Neckar-
kreis das Kriminalamt Heidel-
berg mit dem Bezirksamt Neckar-
gemünd, das Kriminalamt 
Mosbach mit den Bezirksämtern 
Neckarbischofsheim/ Waibstadt, 
Eberbach, Stadt- und Erstes 
Landamt Mosbach und Zweites 
Landamt Mosbach, das Kriminal-
amt Boxberg mit den Bezirksäm-
tern Osterburken und Boxberg 
und schließlich im Main-Tauber-
Kreis das Kriminalamt Tauber-
bischofsheim mit den Bezirksäm-
tern Walldürn und Buchen.4 

Während die Kriminalämter bei 

Von links: Dr. Treffeisen, Landesarchivdirektion Baden-Württemberg, Kreisar-
chivar Rantasa und Prof. Dr. Krimm, Generallandesarchiv Karlsruhe, während 

der Vereinigung von Neckarkreis des Besuchs des Kreisarchivs. 

und Main-Tauber-Kreis zum 
Unterrheinkreis mit Sitz in Mannheim 1832 
wieder aufgelöst wurden, bestanden die 
Bezirksämter in unterschiedlicher Zahl und 
verändertem geographischem und verwaltungs-
mäßigem Zuschnitt bis zur Einrichtung der 
Landkreise 1939 fort.5 

Für die innere Struktur und für die Zustän-
digkeit der Bezirksämter war das Jahr 1863 ein 
Wendepunkt. Die bisherigen Kreise wurden 
aufgelöst und ihre Kompetenzen auf die 
Bezirksämter und auf das Ministerium des 
Inneren aufgeteilt. Auf der staatlichen Bezirks-
amtsebene wurden Bezirksräte als Elemente 
einer Selbstverwaltung eingeführt. Die mit Wir-
kung zum 1. Oktober 1864 eingerichteten und 
mehrere Amtsbezirke umfassenden Kreisver-
bände waren echte Selbstverwaltungskörper-
schaften unter staatlicher Rechtsaufsicht und 
können neben den Bezirksämtern als zweite 
Traditionssäule in der Geschichte der heute 
bestehenden badischen Landratsämter angese-
hen werden.6 Am Gebiet des heutigen Neckar-
Odenwald-Kreises hatten 1864 die Amtsbezirke 
Adelsheim, Boxberg, Buchen, Eberbach, Mos-
bach, Walldürn, Tauberbischofsheim und Wert-
heim Anteil. Sie gehörten zum Kreis Mosbach. 

Der Kreisverband wurde von der Kreis-
versammlung vertreten, die einmal jährlich 
vom Kreishauptmann, dem Oberamtmann des 
Bezirksamts am Sitz der Kreisbehörde, einbe-
rufen wurde und unter dem Vorsitz eines 
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gewählten Präsidenten zusammentrat. Ständi-
ges Verwaltungsorgan des Kreisverbandes war 
der von der Kreisversammlung gewählte Kreis-
ausschuss. In der Kreisversammlung befanden 
sich neben Abgeordneten der Gemeinden, Ver-
tretern größerer Städte, den größten Grundbe-
sitzern im Kreisgebiet und den Mitgliedern des 
Kreisausschusses auch erstmals über Kreis-
wahlmänner von der Bevölkerung gewählte 
Mitglieder. Die von den Kreisverbänden nach 
freiem Ermessen zu lösenden Aufgaben zielten 
auf die Gründung gemeinnütziger Einrichtun-
gen zum Wohl der Einwohner des Kreises und 
auf die Förderung der Gemeinden in kulturel-
len, wirtschaftlichen und sozialen Angelegen-
heiten ab. Aufsichtsorgan über mehrere Kreis-
verbände und ihre Bezirksämter war der vom 
Ministerium des Inneren eingesetzte Lan-
deskommissar. Der Kreis Mosbach lag zusam-
men mit den Kreisen Mannheim und Heide!-
berg im Landeskommissarbezirk Mannheim. 

Die seit 1864 bestehenden Kreisverbände 
blieben auch nach Ende des Großherzogtums 
Baden und dem Erlass der Kreisordnung vom 
19. Juni 1923 bestehen. Auf der Ebene der 
Bezirksämter traten jedoch mit dieser Kreisord-
nung Veränderungen ein. Die Zahl der Amtsbe-
zirke wurde weiter verkleinert. Dem Oberamt-
mann wurde die Amtsbezeichnung „Landrat" 
verliehen. Nach der Verwaltungsreform 
1924/ 25 bestanden auf dem Gebiet des heuti-



gen Neckar-Odenwald-Kreises nur noch die drei 
Bezirksämter Adelsheim, Buchen und Mos-
bach, bis auch 1936 das Bezirksamt Adelsheim 
aufgehoben wurde und dessen Gebiet im Amts-
bezirk Buchen aufging. 

1939 wurden die Kreisverbände im Sinne 
der nationalsozialistischen Politik der Gleich-
schaltung aufgelöst. Die Bezirksämter als unte-
re staatliche Verwaltungsbehörden mit ihren 
bereits ab 1938 als „Landkreise" bezeichneten 
Amtsbezirken wurden gleichzeitig Selbst-
verwaltungskörperschaften. Die badische Land-
kreisordnung von 1939 verband damit kommu-
nale Selbstverwaltung und untere staatliche 
Verwaltungsbehörde. Die Behörde selbst wurde 
nun „Der Landrat" genannt. Der Kreisrat, der 
sich je zur Hälfte aus von einem Beauftragten 
der NSDAP berufenen Bürgermeistern und 
Gemeindebürgern zusammensetzte, stand dem 
Leiter des Landratsamts beratend zur Seite. Die 
von den Bezirksämtern überkommene Einrich-
tung des Bezirksrats blieb zunächst in der 
Funktion als erstinstanzliches Verwaltungs-
gericht bestehen. Einen Kreistag gab es nicht. 

Nach dem Ende der nationalsozialistischen 
Diktatur 1945 waren die Gemeinden und Land-
kreise erste Keimzellen eines demokratischen 
Neuaufbaus der gesamten Verwaltung. In der 
1946 erlassenen und für die Landkreise Mos-
bach und Buchen geltenden Kreisordnung für 
das Land Württemberg-Baden, das 1945 unter 
der Regie der amerikanischen Besatzungs-
macht entstanden war, fand dies Ausdruck in 
der Einrichtung eines von den Kreiseinwoh-
nern zu wählenden Kreistags und der Wahl des 
bisher staatlich eingesetzten Landrats durch 
eben jenen Kreistag. Neben den organisatori-
schen und verwaltungsmäßigen Anpassungen 
galt es für die Landkreise enorme Kriegsfolge-
lasten zu schultern. Insbesondere die Unter-
bringung und Versorgung der großen Zahl der 
Heimatvertriebenen stellte eine große Heraus-
forderung dar, zumal die ansässige Bevölke-
rung selbst unter Mangel an Wohnraum und 
Nahrungsmitteln litt. Die Landkreise Mosbach 
und Buchen gehörten zu den Kreisen, die bei 
der Aufnahme von Flüchtlingen, gemessen im 
Verhältnis zur bisherigen Bevölkerung, an der 
Spitze innerhalb Württemberg-Badens lagen.7 

Nach Bildung des Landes Baden-Württem-
berg im Jahre 1952 wurden die unterschiedlich 

ausgeformten Kreisordnungen der bis dahin 
bestehenden Länder Württemberg-Baden, 
(Süd-) baden und Württemberg-Hohenzollern 
angeglichen und in der Landkreisordnung für 
Baden-Württemberg von 1955 vereinheitlicht. 

Das Kreisreformgesetz von 1971, das zum 
1. 1. 1973 in Kraft trat, brachte neue und tief-
greifende Veränderungen. Dazu zählten die Auf-
wertung des Kreistags zum zentralen Organ des 
Landkreises und die Abschaffung des Kreisrats 
und seine Ersetzung durch Ausschüsse des 
Kreistags. Auch eine im Vorfeld lebhaft debat-
tierte Gebietsreform sah das Kreisreformgesetz 
vor. Die Zahl der baden-württembergischen 
Landkreise wurde von 63 auf 35 reduziert, 
wobei wichtigste Kriterien für den Zuschnitt der 
neuen Gebietskörperschaften nicht historische 
Bindungen sondern Wirtschaftskraft und Lei-
stungsfähigkeit waren. Die im Vergleich zum 
Landesdurchschnitt strukturell weniger ent-
wickelten Landkreise Mosbach und Buchen wur-
den daher zu einem neuen, leistungsfähigeren 
Landkreis, dem Odenwaldkreis, zusammenge-
fügt. Nach kontroversen Diskussionen erhielt 
Mosbach den Zuschlag für den Kreissitz. Da es 
mit dem hessischen Odenwaldkreis zu Ver-
wechslungen kommen konnte, wurde der neue 
Landkreis bereits 1974 in Neckar-Odenwald-
Kreis umbenannt. Im Zuge der Kreis- und 
Gemeindereform bildeten sich aus 67 Gemein-
den des Landkreises Buchen und 53 Gemeinden 
des Landkreises Mosbach 27 zumeist vergrößer-
te Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis. Einige 
Gemeinden der alten Landkreise wurden in die 
Nachbarlandkreise eingegliedert. So kam vom 
ehemaligen Landkreis Mosbach Lindach zum 
Rhein-Neckar-Kreis, Heinsheim, Neudenau, Her-
bolzheim, Stein am Kocher, Ruchsen, Korb und 
Unterkessach zum Landkreis Heilbronn. Der 
ehemalige Landkreis Buchen gab Krautheim, 
Winzenhofen, Gommersdorf, Klepsau, Horn-
bach, Neunstetten und Oberndorf an den Hohen-
lohekreis ab. Schillingstadt, Berolzheim, 
Hohenstadt, Eubigheim und Buch am Ahorn 
gingen an den Main-Tauber-Kreis. 

393 

Die Aufgabenpalette der 1973 gebildeten 
Landkreise erweiterte und erweitert sich stän-
dig. Letzten größeren Zuwachs erhielten die 
Landratsämter als untere staatliche Verwal-
tungsbehörden mit der Eingliederung der bis 
1995 als staatliche Sonderbehörden tätigen 



Gesundheits- und Veterinärämter und der Über-
tragung von Aufgaben der Ämter für Wasser-
wirtschaft und Bodenschutz. Der Neckar-Oden-
wald-Kreis hat neben seiner in sieben Gebäuden 
untergebrachten Verwaltung in Mosbach auch 
Außenstellen in Buchen. Während das Vete-
rinäramt sich schon vor der Eingliederung in 
die Landkreisverwaltung in Buchen befand, 
wurde 1995 im Falle des Gesundheitsamtes die 
Hauptstelle in Mosbach mit der bisherigen 
Außenstelle in Buchen zusammengelegt. 
Außerdem unterhält der Landkreis Kreiskran-
kenhäuser in Mosbach und in Buchen und ein 
Kreisaltersheim in Hüffenhardt, die von einem 
eigenen Krankenhausdezernat verwaltet wer-
den - eine Besonderheit in der ansonsten im 
Sinne der Neuen Steuerungsinstrumente nach 
Fachbereichen und Fachdiensten gegliederten 
Verwaltung. An Bildungseinrichtungen, ange-
fangen von einem Schulkindergarten für Gei-
stig- und Körperbehinderte bis zu einem Ganz-
tagsgymnasium, werden vom Neckar-Odenwald-
Kreis drei in Mosbach, sechs in Buchen und 
jeweils eine in Osterburken und Walldürn getra-
gen. Darüber hinaus unterhält der Landkreis 
auch eine Kreisbildstelle in Mosbach, jetzt 
Medienzentrum genannt, mit einer Außenstelle 
in Buchen. Last but not least seien noch die pri-
vatrechtlichen Einrichtungen erwähnt, an wel-
chen der Kreis beteiligt ist. Dies sind die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft des Neckar-Oden-
wald-Kreises mbH (WiNO), die Touristik-
gemeinschaft Odenwald e. V. (TGO), die Abfall-
wirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-
Kreises mbH (AWN), die Dienstleistungs-
gesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises 
gGmbH (DIGENO) und der Betreuungsverein 
Neckar-Odenwald-Kreis e. V.. 

4. ARCHIVBESTÄNDE 

Das Kreisarchiv des Neckar-Odenwald-Krei-
ses ist eine junge Einrichtung. Daher befindet 
sich nahezu das gesamte bisherige Archivgut 
des Neckar-Odenwald-Kreises und seiner Vor-
gängerbehörden im Generallandesarchiv Karls-
ruhe, das bis zur Einrichtung des Kreisarchivs 
für die Archivierung der Unterlagen der unte-
ren staatlichen Verwaltungsbehörde zuständig 
war. Auch Unterlagen der kommunalen Selbst-
verwaltung wurden von Karlsruhe übernom-
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men. Dem Kreisarchiv werden seit der Feststel-
lung der Voraussetzungen nach § 3 Abs. 3 Lan-
desarchivgesetz Baden-Württemberg durch die 
Landesarchivdirektion im März 2001 die archiv-
würdigen staatlichen Unterlagen zur Archivie-
rung überlassen. In einigen Fällen ist an ein 
Beständeausgleich und an eine Rückführung 
von Archivgut des Neckar-Odenwald-Kreises 
vom Generallandesarchiv Karlsruhe in das 
Kreisarchiv gedacht. Nach Möglichkeit sollen 
verfilmte Bestände am Readerprinter des Kreis-
archivs dem Benutzer zur Verfügung stehen. 

Zur Zeit werden mehrere Aussonderungen 
in der Zentralregistratur des Landratsamtes 
sowie in den Außenstellen durchgeführt und 
die Übernahme des archivwürdigen Schriftguts 
in das Kreisarchiv vorbereitet. Die bereits über-
nommenen Unterlagen sind über Ablieferungs-
verzeichnisse benutzbar. 

Die Archivtektonik des Kreisarchivs erhält 
durch die provenienzgerechte Formierung der 
Bestände und ihre archivische Erschließung 
nach und nach Konturen. 

5. BENUTZUNG 

Anschrift des Kreisarchivs: 
Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis 
Kreisarchiv 
Renzstraße lüa 
74821 Mosbach 
(Haupteingang gegenüber City-Parkhaus) 
Tel. 0 62 61/84-2 68 oder 4 32 
E-Mail: Alexander.Rantasa@Neckar-Oden-
wald-Kreis.de 
Das Kreisarchiv hat folgende Öffnungszei-
ten: 
Di 9 bis 11 Uhr 
Do 14 bis 17 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Die Erhebung von Gebühren richtet sich 

nach der Gebührensatzung des Neckar-Oden-
wald-Kreises. Für wissenschaftliche und hei-
matgeschichtliche Zwecke kann auf die Er-
hebung von Gebühren verzichtet werden. 
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